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Memorialsantrag

zur Anderung des Beschlusses der Landsgemeinde vom 6. Mai 2018 betreffend Gewährung eines

Rahmenkredits über 12.5 Millionen Franken für die Jahre 2OL8-2O28 an die Mitfinanzierung von

touristischen Kerninfrastrukturen

Sehr geehrter Herr Landammann

Sehr geehrter Herr Landesstatthalter

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin und Herren Regierungsräte

Sehr geehrte Damen und Herren Landrätinnen und Landräte

Gestützt auf Art. 58 der Kantonsverfassung reiche ich hiermit folgenden Memorialsantrag ein:

Der Beschluss der Londsgemeinde vom 6. Moi 20L8 betreffend Gewiihrung eines Rohmenkredits über

i.2.5 Mittionen Fronken für die Jahre 2078-2028 an die Mitfinonzierung von touristischen Kerninfro-

strukturen wird wie folgt obgedndert:

L. Für die öffentliche Mitfinanzierung von touristischen Kerninfrastrukturen in den Jahren 201.8-2028

wird ein Rahmenkredit von maximal L2,5 Millionen Fronken gewöhrt.

2. Die mitzufinonzierenden touristischen Kerninfrastrukturen müssen die Bestimmungen des Touris-

m use ntwi ckl u n g s g e setze s e rfü I I e n.

3. Anspruch ouf lJnterstützung aus dem Rahmenkredit gemöss Ziffer 1- hoben Unternehmen, welche

die Voroussetzungen des regierungsrätlichen Beschlusses I 402 vom 7. Juli 201-6 erfüllen. Nomentlich

hoben sie im Rahmen eines Sanierungskonzeptes oufzuzeigen, welche Beitröge die Eigen- und Fremd-

kopitolgeber zur Sonierung der Gesellschoft leisten - wobei für die gesomte Sanierung der Grundsotz

der Opfersymmetrie einzuholten ist.

4. Für die Beschoffung touristischer Kerninfrostrukturen nach Ziffer 1 gilt die Submissionsgesetzge'

bung.

4q. Zur Finunzierung touristischer Kerninfrostrukturen nach Ziffer 7 gründen der Konton, die

Standortgemeinde und die lnfrastrukturbetreiber gemeinsam eine oder mehrere Finanz-lnfra-

Aktiengesellschaften. Die Beteiligungsquote des Kantons an diesen Finanzlnfra-

Aktiengesellschoften bevägt jeweils 64 Prozent des Aktienkapitols, iene des Infrostrukturbetreibers

mindestens 7O Prozent des Aktienkapitals. 
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Die touristischen Kerninfrastrukturen nach Ziffer 7 stehen im Eigentum der Finanz-lnfra-

Aktiengesellschaften, welche diese dem jeweiligen Infrastrukturbetreiber zu einem reduzierten

Mietzins vermieten. Dabei übernehmen der Konton moximol 40 Prozent und die Standortgemeinde

maximol 7O Prozent der laufenden Kosten der unterstützten touristischen Kerninfrastrukturen

(Aufwand für Zinsen und Abschreibungen sowie für den Betrieb der Finanzlnfra-

Akti en g esel I s ch afi e n ).

5. Der Londrot entscheidet über die Freigabe der Mittel.

6. Die Beiträge werden aus den Steuerreserven finanziert. Ausgenommen davon sind Beteiligungen an

lnstitutionen.

(Die Anderung bzw. Ergänzung gegenüber dem Landsgemeindebeschluss vom 6. Mai 2018 islfett-kursiv

hervorgehoben.)

Begründung

Mit Beschluss vom 6. Mai 2018 gewährte die Landsgemeinde einen Rahmenkredit von 12.5 Millionen Fran-

ken für die Mitfinanzierung touristischer Kerninfrastrukturen. Dieser Entscheid beruhte auf einem klar um-

rissenen Finanzierungskonzept, das im damaligen Memorial ausführlich erläutert wurde. Zentrales Element

dieses Konzepts war die Realisierung solcher lnfrastrukturen über eigens zu gründende Finanzlnfra-

Aktiengesellschaften mit Beteiligung des Kantons, der Standortgemeinde und der jeweiligen lnfrastruktur-

betreiber.

Dieses Modell verfolgte mehrere zentrale Ziele: Erstens sollte die öffentliche Hand ihre erheblichen lnvesti-

tionen über Eigentum an den finanzierten Anlagen absichern. Zweitens sollten Risiken, Kosten und Verant-

wortlichkeiten ausgewogen verteilt und langfristige Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten gewährleistet

werden. Drittens wurde damit sichergestellt, dass öffentliche Mittel nicht dauerhaft und ungesichert in pri-

vate Strukturen abfliessen, sondern an klar definierte Voraussetzungen und Kontrollmechanismen gebun-

den bleiben.

Der kürzliche Antrag des Regierungsrats vom 6. Januar 2026 an den Landrat stellt dieses vom Souverän be-

schlossene Grundmodell in Frage und läuft auf Abweichung von dessen zentralen Elementen hinaus. lnsbe-

sondere erwägt der Regierungsrat, das Projekt <Futuro> in Elm nicht mehr über eine Finanz-lnfra-

Gesellschaft zu realisieren, sondern stattdessen einen direkten, weitgehend a-fonds-perdu ausgestalteten

Beitrag an den privaten lnfrastrukturbetreiber (Sportbahnen) auszurichten. Damit wird ein zentrales Ele-

ment des Landsgemeindebeschlusses von 2018 ausgehöhlt, ohne dass darüber an der Landsgemeinde eine

erneute politische Willensbildung stattgefunden hätte.

Der vorliegende Memorialsantrag bezweckt keine inhaltliche Neuausrichtung der Tourismusförderung,

sondern stellt klar, was die Landsgemeinde 2018 beschlossen hat und weiterhin gelten soll. Die vorgeschla-

gene Ergänzung dient der Präzisierung und rechtlichen Absicherung des ursprünglichen Willens des Souve-

räns. lnhaltlich übernimmt sie unverändert jene Bedingungen und Grundsätze, die bereits im Memorial zur

Landsgemeinde 2018 ausführlich dargelegt und der damaligen Beschlussfassung zugrunde gelegt wurden.

Sie hält neu in verbindlicher Beschlussesform fest, was Landrat und Regierungsrat bereits in den Erwägun-

gen zum Landsgemeindebeschluss 2018 im Memorial festgehalten haben, nämlich dass touristische Kerni-

nfrastrukturen über Finanzlnfra-Aktiengesellschaften zu finanzieren sind, in deren Eigentum diese Anlagen

stehen und die sie den lnfrastrukturbetreibern zu einem reduzierten Mietzins zur Nutzung überlassen.
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lndem sodann neu die Beteiligungsverhältnisse - insbesondere die Mindestbeteiligung der lnfrastrukturbe-

treiber am Aktienkapital - in den Beschluss selbst aufgenommen werden (inhaltlich wie bereits in den Er-

wägungen im Memorial2OtS), wird der Grundsatz der Opfersymmetrie gestärkt. Wer von erheblichen öf-

fentlichen Beiträgen profitiert, soll sich auch substanziell am Risiko und an der Finanzierung beteiligen. Da-

mit wird verhindert, dass Mehrkosten oder Fehlinvestitionen einseitig auf die öffentliche Hand überwälzt

werden.

Ferner dient der Memorialsantrag der politischen Verlässlichkeit und Transparenz. Die Landsgemeinde als

oberstes Organ des Kantons hat Anspruch darauf, dass ihre Beschlüsse nicht nachträglich uminterpretiert

oder ihrer wesentlichen lnhalte entleert werden. Wo sich zeigt, dass der Vollzug vom beschlossenen Kon-

zept abweicht, ist es Aufgabe des Souveräns, korrigierend einzugreifen und Klarheit zu schaffen.

Der Beschluss der Landsgemeinde vom 6. Mai 2018 entfaltet als Entscheid des obersten kantonalen Organs

verbindliche Wirkung für den Vollzug durch Landrat und Regierungsrat. Der vorliegende Memorialsantrag

bezweckt die Präzisierung dieses Beschlusses und dient seiner konsequenten Umsetzung. Soweit frühere

oder künftige Beschlüsse von Landrat oder Regierungsrat von den damit konkretisierten Grundsätzen ab-

weichen, sind sie im Rahmen des Vollzugs nicht massgeblich.

Kurzum: Der Memorialsantrag stellt sicher, dass der Landsgemeindebeschluss von 2018 in seinem Kern res-

pektiert und konsequent umgesetzt wird.

he Grüsse

Rhyner
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